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1 Anlass und Zweck der Änderung des Flächennutzungs-

plans 

Die Gemeinde Wallerfing beabsichtigt den Neubau eines Feuerwehrgeräte- / Dorfhauses sowie die 

Ausweisung von vier Wohnbauparzellen zur Deckung des örtlichen Bedarfs im Ortsteil Neusling auf 
den Flur-Nrn. 35, 35/5 TF, 438 und 439 .TF in der Gemarkung Neusling. Mit der Ausweisung einer 
Bauparzelle für das geplante Feuerwehrgeräte- / Dorfhaus und den vier Bauparzellen können In-
nenbereichsflächen aktiviert und die Siedlungsflächen in Neusling abgerundet werden.      
 
Im Zuge einer Berichtigung werden mittels Deckblatt Nr. 13 im Bereich des geplanten Dorf- und 
Feuerwehrgerätehauses „Flächen für den Gemeinbedarf“ nach § 5 Abs. 2 und Abs. 4 sowie § 9 Abs. 
1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB definiert. Im Bereich der zukünftigen Bauparzellen sind keine Änderungen 
/ Berichtigungen erforderlich. Diese Flächen werden im Flächennutzungsplan bereits als Dorfgebiet 

dargestellt.  
 
Dorfgebiete dienen gemäß § 5 BauNVO der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Ge-
werbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrie-
ben. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungs-
möglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 

 
Der Bereich der Berichtigung des Flächennutzungsplans liegt am westlichen Ortsrand des Ortsteils 
Neusling. Die Entfernung zur Ortsmitte Wallerfing beträgt rund einen Kilometer.  

 
Die Berichtung des Flächennutzungsplans stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vor-
schriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Geneh-
migung.  

2 Planungsrechtliche Voraussetzungen und Rechtsgrund-

lage 

Der Gemeinderat Wallerfing hat am 14.07.2022 die Berichtigung des derzeit rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplanes zur Umwidmung von Flächen für den Gemeinbedarf für Teilflächen der Flur-
Nrn. 35 und 35/5 , 438 und 439 TF in der Gmkg. Neusling beschlossen. 
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Abbildung 1: Ausschnitt derzeit rechtsgültiger Flächennutzungsplan 

 
Abbildung 2: Ausschnitt FNP DB 13 

 
 


